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Protokoll zur Schulkonferenz Nr. 5 (26.04.2021, 09:50-11.00Uhr) 
 
Anwesenheit:  
 
Personalvertreter*innen:  Hr. Koch (SL GS), Hr.Mühlbach (SL), Fr. Batty, Hr Dr. Loyen, Hr. 

Mutlu, Hr. Tempel, Fr. Grabowski, 

Elternvertreter*innen: Hr. Berlo, Hr. Eisenkolb, Fr. Güven, Hr. Müllers, Fr. West, Fr. 

Wichmann,  

Schülervertreter*innen: Hr. Jungnickel, Fr. Temel, Fr. Gamper 

Außerschulische Mitglieder: Fr. Vordenbäumen, Fr. Buttgereit 

 

Feststellung der Beschlussfähigkeit, die Tagesordnung wird angenommen. 

TOP 1   Corona-Lage und das Thema Testen 

 Schulleitungsbericht zum Umgang mit den sich verändernden Vorgaben der 
Senatsbildungsverwaltung. Der zunehmend enger gesteckte Rahmen bringt es mit 
sich, dass Auslegungsspielräume für Ausnahmeregelungen stark eingeschränkt 
wurden (modifizierte, strengere Vorgaben). 

 Insgesamt zeigt sich, dass seit Beginn der Testpflicht in der Schule bislang sehr 
wenig Anträge im Sinne der Härtefallregelung an der 02K04 gestellt wurden. 

 Es werden Vor- und Nachteile der Testpflicht in der Schule und auch vereinzelt 
grundlegende Vorbehalte gegen das Testen in der SK diskutiert.  

 SL stellt fest, dass die SK ein Ort ist, an dem über das Wie aber nicht über das Ob 
des Testens diskutiert werden kann, wissenschaftliche Diskussionen / Bewertungen, 
die Grundlage politischer Entscheidungen waren, und die für die Schule bindend 
sind, können hier nur unzureichend abgebildet werden.  

 Davon abgesehen ermuntern sich die SK-Mitglieder gegenseitig, das Spektrum der 
wissenschaftlichen Standpunkts-/Meinungsbildung zu verfolgen.  

 Die Schule wird gebeten, sensibel mit SuS mit positivem Schnelltestergebnis 
umzugehen und die Schülergruppen auch entsprechend vorzubereiten. Es wird 
erläutert, dass in den Klassen bereits entsprechende Gespräche stattgefunden 
haben, zudem gab es einen speziellen SIBUZ-Brief zur Beachtung an alle Lehrkräfte 
(und Eltern), der die Thematik aufgreift und Empfehlungen unterbreitet. 

 Die SL unterstreicht, dass gesundheitliche oder andere Beeinträchtigungen, die im 
Sinne der Härtefallregelung geltend gemacht werden können, individuell betrachtet 
werden. Hr. Koch hebt hervor, dass die Kinder in ihrer Individualität den Betreuenden 
z.T. seit Jahren bekannt sind und daher Einzelfälle gut eingeschätzt werden können. 

 Die SL wird gebeten, anlässlich der GEV über die Auswirkungen der Testpflicht zu 
berichten (u.a.: Wie viele SuS machen von der Aussetzung der Präsenzpflicht 
Gebrauch?, sind die Zahlen hoch gegangen?) Die SL sagt dies zu. 
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 Es wird diskutiert, ob in der Eltern-/Schülerschaft erfragt werden sollte, wie gut es mit 
den Tests (auch gesundheitlich) funktioniert, um ggf. auch psychsiche/physische 
Nebenwirkungen/ Beeinträchtigungen/ Hemmnisse erfassen und weiter melden zu 
können. Zu der ideell guten und fürsorglichen Idee werden Zweifel angemeldet, da 
auf solch einfachem Wege kaum methodisch fundierte, valide Daten erhoben werden 
können (Probleme u.a.: Vorurteile und die Zuweisung vermeintlicher Kausalitäten) Hr. 
Mühlbach vereinbart mit Hr. Müllers einen Gesprächstermin dazu, um zu überlegen, 
wie dem Ansinnen dennoch nachzugehen ist. 

 

TOP 2   IT-Nutzungsverordnung 

 Die SL stellt dar, welche Bedeutung der IT-Nutzungsverordnung für die Nutzung der 
WLAN-Router zukommt (Voraussetzung). Es wird ein bestätigender Beschluss 
erbeten. 

 Nach Einwand von Hr. Berlo, dass die IT-Nutzungsverordnung gründlicher diskutiert 
werden müsse, u.a. auf der GEV, wozu ebenfalls diskutiert wird; ergeht nach Antrag 
an die Geschäftsordnung mehrheitlich ein SK-Beschluss auf Verschiebung/ 
nochmaliger Befassung auf die SK vom 19.05.2021 

 Anschließend konstatiert die SK im überwiegenden Teil seiner Mitglieder, dass die 
Verschiebung dem grundsätzlichen Impetus, eine rasche Lösung für die Internet-
Engpässe zu realisieren, entgegensteht.  

 Daraus resultiert ein Antrag, der mit überwiegender Mehrheit angenommen wird. 

Die SK stimmt der vorgelegten IT-Nutzungsverordnung unter dem Vorbehalt zu, dass 
nachträglich noch Änderungen vorgenommen werden können.  

Hr. Mühlbach bedankt sich für die Teilnahme zu der ungewöhnlichen Zeit, wünscht allen 
Mitgliedern Gesundheit und einen schönen Tag. 

 

Nächste Sitzung am 19.05.2021 

 


